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Art. 129

Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le
necessarie disposizioni.

 Motivazioni "che...che..."
Die deutsche Sprache wird grundsätzlich in Hauptsätzen gesprochen und geschrieben. Die aus dem vorletzten
Jahrhundert stammende Technik des "in der Erwägung dass..., dass ..." ist heute für den durchschnittlichen Leser
und selbst für Rechtsmittelinstanzen nur noch schwer verständlich. Lange und komplizierte "dass..., dass..."-
Entscheide kommen jedenfalls in die Nähe der ungenügenden Begründung, was eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs bedeutete (E. 4)  Obergericht II. Zivilkammer (ZH) NQ120028 del 16.7.2012  

http://www.proceduracivile.ch
http://www.proceduracivile.ch
http://www.csnlaw.com
http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/NQ120028.pdf

